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Auch in Österreich sind „Bildungsstandards“ gegenwärtig ein Brennpunkt der bildungspolitischen Debatten und Reformhoffnungen. Im folgenden Beitrag wird zunächst die aktuelle Version der Vorschläge für Bildungsstandards durch das zuständige österreichische Ministerium skizziert. Danach werden erste Erfahrungen mit der Implementierung einer Pilotversion sowie einige Argumente aus der kritischen Diskussion über die vorgeschlagene Standards und die Art und Weise ihrer Implementierung dargestellt.

1. Die offiziellen Vorstellungen 

Bereits in den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wurden erste ministerielle Arbeitsgruppen zur Entwicklung von Standards eingerichtet. Im Kapitel „Bildung“ des Regierungsprogramms der gegenwärtig amtierenden österreichischen Bundesregierung war die „Erarbeitung von Leistungsstandards“ als eine der Maßnahmen zur „Schulentwicklung und Qualitätssicherung“ angekündigt. Eine von der Bildungsministerin eingesetzte kleine Expertengruppe, Zukunftskommission genannt, nahm diese Idee als "Bildungsstandards" in ihr Reformkonzept auf (vgl. ZK 2003). 

Diese Kommission zeichnete in ihrem Bericht ein plastisches Bild des österreichischen Schul​wesens und seiner Probleme zu zeichnen und bot zahlreiche Vorschläge zur Bewältigung aktueller Herausforderungen. Zentral sind dabei die Entwicklung von „Bildungsstandards“ und die externe Überprüfung ihrer Erreichung mittels flächendeckender Tests. Durch die Präzisierung der Ziele des Unterrichts in drei "Hauptfächern" und deren regelmäßiger, verbindlicher Überprüfung an drei Schnittstellen des Bildungswesens soll nicht nur die Leistungsbeurteilung "objektiver, fairer und vergleichbarer" werden (ZK 2003, 61), sondern auch ein „System-Monitoring“ aufgebaut werden, durch das BildungspolitikerInnen, SchulleiterInnen oder LehrerInnen jene Informatio​nen erhalten, mit denen sie "sinnvolle Steuerungsentscheidungen" treffen können (a.a.O., 58). 

Diese Vorschläge wurden von einer Steuergruppe des BMBWK, die aus VertreterInnen von Bildungspolitik, Administration und Schulaufsicht besteht, aufgegriffen und adaptiert. Ihr Plan sieht vor, 

· im Jahre 2006 nach einer Experimentierphase an zwei Nahtstellen (4. und 8. Schulstufe) Bildungsstandards in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch (nur 8. Schulstufe) verbindlich einzuführen; 

· ab dem Schuljahr 2007/08 Schülerleistungen bezüglich dieser Bildungsstandards durch flächendeckende jährliche Tests zu überprüfen;

· deren Ergebnisse durch speziell ausgebildete LehrerInnen lokal auswerten zu lassen, sie sodann zentral zu verarbeiten und an die SchülerInnen (individuell), an die jeweils betroffenen LehrerInnen (für ihre Klassen) und (aggregiert) an die Schulverwaltung rückzumelden (Lucyshyn 2004, 11; StGr 2004, 2). 

Im Reformkonzept des Ministeriums werden mit der Entwicklung von Standards folgende Ziele verfolgt:

· Bessere Leistungen der SchülerInnen (vgl. Lucyshyn 2004, 1); 

· Gleichwertigkeit der schulischen Ausbildung und der Abschlüsse (vgl. Lucyshyn 2004, 2);

· Beiträge zur Systementwicklung: Die „neuen Formen der Vergleichbarkeit von Lernergebnissen und der Rechenschaftslegung [sollen] nicht nur den aktuellen Stand verlässlich beschreiben, sondern auch Hinweise auf notwendige Weiterentwicklungen für das Bildungssystem zeitnah liefern können“ (Lucyshyn 2004, 12).

Die Initiative wird dabei allgemein („bessere Leistungen“) im PISA-Kontext situiert, ohne spezifischer auf dadurch aufgedeckte Probleme des österreichischen Schulwesens (wie schwache TIMSS-Leistungen von Sekundarstufen II-SchülerInnen bei anspruchsvollen mathematischen und naturwissenschaftlichen Aufgaben oder die überaus enge Beziehung zwischen Schülerleistungen und dem mitgebrachten Bildungs- und Sozialkapital; vgl. z.B. Specht/Freudenthaler 2004, 2).

Weitere Merkmale der Vorschläge sind:

· Sowohl von Zukunftskommission als auch von der ministeriellen Steuergruppe werden Outputstandards angestrebt, die „sich auf Kernbereiche eines Fachs [konzentrieren und] erwartete Lernergebnisse“ beschreiben (Lucyshyn 2004, 3). 

· Die ministeriellen Bildungsstandards sind keine Minimalstandards, wie von der Zukunftskommission vorgeschlagen (vgl. ZK 2004, 2), sondern sollen ein „mittleres Anforderungsniveau“ aufweisen und durch „Aufgabenbeispiele veranschaulichen“ (a.a.O., 5). Im Dokument der Steuerungsgruppe (2004, 1) wird dies weiter konkretisiert (und dabei offenbar der Leistungsgruppendifferenzierung der österreichischen Hauptschulen angepasst): „Die Formulierung der Beispielsaufgaben erfolgt auf zwei bzw. drei (Mathematik und Englisch auf der 8. Schulstufe) Niveaustufen“
.

· Die – für Fächer formulierten – Standards sollen sich auf fachliche und überfachliche Kompetenzen beziehen (a.a.O., 1). Nichtfachliche Kompetenzen werden ausgeklammert, obwohl der „Auftrag der schulischen Bildung“ über fachliches Lernen hinausgeht und „auf Persönlichkeitsent​wicklung und Weltorientierung [zielt], die sich aus der Begegnung mit zentralen Gegenständen unserer Kultur ergeben“. (a.a.O., 3).

· Die Standards gelten für alle SchülerInnen der vierten und achten Schulstufen mit der Ausnahme von SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (vgl. StGr 2004, 1; ZK 2003, 46f).

· Bildungsstandards haben „Verbindlichkeitscharakter und werden überprüft“ (StGr 2004, 1). Was mit Verbindlichkeit genau gemeint ist, wird nicht ganz klar (vgl. Specht/​Freudenthaler 2004, 6). Im Qualitätsmemorandum des BMBWK (2004, 3) wird darauf verwiesen, dass Bildungsstandards „eine wichtige Orientierungsfunktion für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulen“ haben. An anderer Stelle wird deutlich, dass es sich bei der Überprüfung der Standards nicht um „high stakes tests“ handeln kann: „Das Ergebnis von Standardsüberprüfungen fließt nicht in die Leistungsbeurteilungsverordnung ein“. Es darf auch „nicht zum Anlass für eine Leistungsfeststellung bei den Lehrerinnen und Lehrern genommen werden“ (StGr 2004, 1 & 3).

2. Themen der Diskussion um Bildungsstandards

Das Reformkonzept der ministeriellen Steuergruppe befindet sich noch in Entwicklung. Auf der Basis dieser konzeptuellen Vorstellungen wurden Pilotversionen von Bildungsstandards erstellt und im Schuljahr 2003/2004 erprobt. Freudenthaler et al. (2004) haben eine Befragung von dabei involvierten LehrerInnen und „unvollständige Ergebnisse von 110 Lehrkräften aus sieben Bundesländern“ veröffentlicht. Sie resümieren ihre Ergebnisse folgendermaßen: „Die ersten Befunde zeigen, dass Lehrkräfte zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar eine durchaus aufgeschlossene Einstellung gegenüber Bildungsstandards im allgemeinen haben
, den vorliegenden Standards-Entwürfen bzw. deren Verwendung nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Unklarheiten und mangelnder Unterstützung in der Arbeit mit den Standards jedoch noch eher skeptisch gegenüber stehen.“ (vgl. a.a.O., 6)

Zu den bisherigen Vorschlägen zu Bildungsstandards hat sich in der Zwischenzeit eine kritische Diskussion entfaltet. Ihre Hauptthemen sind: 

Fehlendes Implementierungs- und Wirkungskonzept

Wie kommt es durch ‚Standards’ zu einer positiven Entwicklung des Bildungssystems? Das Papier der Zukunftskommission will sich von „naiven Effektivitätstheorien“ absetzen. Heinrich (2004) stimmt mit dieser Kritik überein, sieht jedoch im Reformkonzept der Kommission selbst alte Effektivitätsvorstellungen und Steuerungshoffnungen enthalten: Paradox werde die Einsicht in die mangelnde Rationalität von Qualitätsmanagement mit ihrer flächendeckenden Einführung beantwortet. 

Zu den Vorschlägen von Zukunftskommission und ministerieller Steuergruppe ist angemerkt worden, dass sie nicht in plausibler Weise explizieren, wie genau die produktive Weiterentwicklung des Bildungswesens aus der Formulierung von Bildungs​standards, Aufgabenbeispielen und der Erhebung von Output-Informationen erwüchse (dass also ein ‚Wirkungskonzept’ fehle), und auch nicht wie die Neuerung in das bestehende System implementiert werden solle, damit die erhofften Wirkungen sich auch tatsächlich realisieren ließen (dass also auch ein ‚Implementierungskonzept’ fehle; vgl. z.B. Altrichter/Schratz 2004). Die Steuergruppe (2004, 2f) legt ein Konzept für die administrative Einführung von Standards und Tests bis zur flächendeckenden Realisierung 2006/07 vor. Wie eine produktive Nutzung von Standards und Testergebnissen auf den verschiedenen Ebenen des Schulsystems vorbereitet und gesichert werden soll, dafür gibt es keine Angaben. Die Zukunftskommission (2004, 3) verweist zwar auf die „Notwendigkeit der gleichzeitigen Planung und Einführung [von] ‚begleitenden Maßnahmen’“, die jedoch nur sehr allgemein mit „gezielten Qualitätsentwicklungsmaßnahmen“, „Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen“, „systemati​scher Verbesserung der Lehreraus- und –fortbildung“ sowie „ausreichenden regionalen und zentralen Unterstützungssystemen“ umschrieben werden. Bei ihren operativen Empfehlungen findet sich das Implementationsproblem dann nur mehr als Input-Forderung, das „Zentrum für Schulentwicklung […] entsprechend personell und ressourcenmäßig auszustatten, damit es in der Lage ist, die Betreuung und Evaluation der Standardentwicklung und Einführung zu planen und zu leiten“ (a.a.O., 13) 

Ein plausibles Wirkungs- und Implementationskonzept ist jedoch unverzichtbar, wenn sichergestellt werden soll, dass die Verbindung von Standards mit Tests ohne gravierende Nebenwirkungen zu den erwarteten höheren Leistungen führen sollen. Die in den vorliegenden Dokumenten unterstellte Annahme, dass Bildungsstandards und Tests in einer Art „Selbstheilung durch Information’ (vgl. Neuweg 2004, 10)
 zur höheren Leistungen führen, ist sicher falsch, wie mehr und mehr empirische Erfahrungen in den letzten Jahren zeigen: LehrerInnen fällt es schwer, allein auf der Basis von rückgemeldeten Leistungsinformationen – auch wenn sie aus ‚large scale assessments’ stammen, die die Avantgarde der methodologischen Entwicklung repräsentieren -, ihren Unterricht weiterzuentwickeln (vgl. Peek 2004; Rolff 2002; vgl. dazu auch Specht/Freudenthaler 2004, 3).

Das Fehlen konkreter Wirkungsvorstellungen ist umso überraschender, als eine wichtige Quelle für die Standarddiskussion der Zweifel an der Steuerungskraft von Lehrplänen („LehrerInnen lesen keine Lehrpläne“) und überhaupt am Einfluss von Input-Steuerung auf die schulische Praxis war (vgl. z.B. Specht 2003, 3). Man kann aber nicht annehmen, dass von einer Liste von „Bildungsstandards“ viel mehr Steuerungskraft ausgehen wird als von Lehrplänen. Die vorliegenden Beispiele sind nicht weniger „leerformelhaft“ wie bisherige Zielformulierungen in Lehrplänen (vgl. Neuweg 2004, 9f). So lautet ein Mathematikstandard „Ich kann eine zum Problem passende Antwort formulieren“ (BMBWK 2003).

Wie der Lehrplan das Lehrbuch als Konkretisierung braucht, brauchen auch Standards begleitende Maßnahmen. So betrachtet besteht die eigentliche steuerungsrelevante Innovation also 

· nicht in den Bildungsstandards selbst und ihrer kompetenzorientierten Formulierung, die ja schon aus der didaktischen Lernzielorientierung bekannt, wenn auch nicht weithin praktisch wirksam ist, 

· und auch nicht in den inhaltlichen Qualitäten der Aufgabenbeispielen und Testitems, die den Standards zur Konkretisierung beigegeben werden,

· sondern in der Tatsache, dass Zielkompetenzen nun nicht von LehrerInnen formuliert werden sollen, sondern diese Aufgabe an „ExpertInnen“ externalisiert wird (vgl. Neuweg 2004, 1),

· vielleicht auch in der Orientierung dieser Zielformulierungen an „Kompetenzmodellen“ (vgl. dazu weiter unten), 

· vor allem aber im Versuch der Durchsetzung dieser Zielformulierungen durch Testinstrumente (die regelmäßig eingesetzt und deren Ergebnisse für Steuerungsentscheidungen genutzt werden sollen; vgl. z.B. Specht 2003, 5) und begleitende administrative Regulative („Rechenschaftspflicht“
 und bisher nicht geklärte Sanktionen, die die „Verbindlichkeit“
 der standardorientierten Arbeitsweise sicherstellen sollen), d.h. also in neuen Steuerungsmitteln, die von der Rationalität und dem guten Willen der LehrerInnen weniger abhängig scheinen.

Die von Schulentwicklungsseite vorgebrachte Kritik an den (fehlenden) Wirkungs- und Implementationskonzepten erfährt durch die Ergebnisse der ersten Pilotversuche eine Rechtfertigung (vgl. Freudenthaler et al. 2004) und wird auch jüngst in einer Publikation aus dem Umkreis von Zukunftskommission und Steuergruppe aufgenom​men: Für Specht/Freudenthaler (2004, 9) ist „das Wiegen und Messen eine wichtige Voraussetzung für gezielte Steuerungs- und Entwicklungsstrategien […], weil es Planungsgrundlagen und Richtungsweiser bereitstellt. Allerdings ist es noch nicht die Entwicklungsstrategie selbst.“ Eine solche basiert einerseifts auf „sorgfältig erarbeiteten Kompetenzmodelle“, die Lehrkräften eine „bessere Orientierung in Hinblick auf das, was Schüler/innen können sollen“, sowie „über Struktur und Entwicklungsverlauf“ diese Kompetenzen geben (vgl. Specht/Freudenthaler 2004, 3f). Wie schon bei Klieme et al. (2003, 38ff) wird hier ein Verbindungselement konstruiert, auf dem „sehr hohe Erwartungen“ (Neuweg 2004, 3) liegen, die wahrscheinlich nicht dem Entwicklungsstand aller Fachdidaktiken entsprechen, vielleicht aber Impulse zu deren weiterer Entwicklung setzten werden.

Andererseits sollen die durch Tests verfügbaren objektiven Rückmeldungen bei LehrerInnen zu einer „Schärfung ihrer diagnostischen Kompetenz“ führen, was als wichtigste Voraussetzung für eine bessere Abstimmung des Unterrichts auf Lernvoraussetzungen und Vorwissen der Schüler angesehen wird. Um diese Wirkungen tatsächlich zu realisieren müssten jedoch die Verbindlichkeit von Standards geklärt und diese systematisch überprüft werden. Vor allem aber müssten „intelligente Rückmeldungssysteme der Ergebnisse solcher Prüfungen, die den Entwicklungsbedarf und die Handlungsoptionen sichtbar machen“ entwickelt werden (a.a.O., 6) Schließlich müsse die Entwicklungsstrategie darin bestehen, „methodische Kompetenzen der Unterrichtsgestaltung und der individualisierten Kompetenzförderung bei LehrerInnen und Lehrern möglichst großflächig und nachhaltig so zu fördern, dass diese in der Praxis die differenzierten Ergebnisse der Standard-Überprüfungen auch nutzen und in adäquate unterrichtliche Maßnahmen umsetzen können.“ (a.a.O., 9) 
Steuerung des Bildungswesens durch Outputinformationen

Die Vorschläge für Bildungsstandards bedienen sich durchgehend der Rhetorik der „Output-Steuerung“. So will die Zukunftskommission ein „grundsätzliches Umdenken in der Steuerungsphilosophie des Schulsystems“ „von der ressourcenorientierten Input-Steuerung der Zentralverwaltung hin zur ergebnisorientierten Output-Steuerung von autonomer werden​den Schulen“ herbeiführen (ZK 2003, 7). 

Sicherlich ist mehr Output-Information über die Tätigkeiten des österreichischen Schulsystems zu wünschen. Allerdings sind auch schon bisher konstruktive Entwicklungen nicht immer an Informationsmangel, sondern oft an fehlender Fähigkeit, Willen oder Möglichkeit, Konsequenzen zu ziehen, gescheitert (vgl. Neuweg 2004, 11). Vor allem aber wäre es unsinnig, ein Schulsystem allein mit Output-Informationen steuern zu wollen. 

Dagegen spricht einmal der pädagogische Auftrag, der die Qualität der Rahmenbedingungen und Prozesse, die zu den erstrebten Leistungen führen sollen, nicht aus seiner Aufmerksamkeit ausklammern darf. Die Beschränkung auf Outputstandards könnte in diesem Sinn der Tendenz Vorschub leisten, die Verantwortung des Staates für die Bildungsprozesse zurück zu nehmen (vgl. Heid 2003, 176). Die Leistungsziele werden zentral verlangt und geprüft, das Wie der Leistungs​produktion wird aber in die Autonomie der Schulen gegeben. Durch Output-Daten lassen sich Probleme deutlich sichtbar machen; mangels Struktur- und Prozess-Daten ist es dann relativ leicht, die aufgezeigten Probleme an die Einzelschule zu delegieren und als Fehler der Prozesse an den Schulen und der LehrerInnen darzustellen. 

Eine exklusive Output-Orientierung macht aber auch wenig Sinn, wenn es um Qualitätsent​wicklung geht: Output-Informationen zeigen lediglich auf, dass etwas nicht den Erwartungen entspricht. Unterstützungs- bzw. Korrekturmaßnahmen können aber nur dann zielgerichtet gesetzt werden, wenn es Informationen darüber gibt, wie ein Ergebnis zustande gekommen ist. Daher bedarf es weiterer Informationen über Input und Prozesse
, um die Mikrostruktur des Problems zu verstehen und in der Folge sinnvolle Vorschläge für die Weiterentwicklung machen zu können. 

Es gibt einen Bereich, in dem die Zukunftskommission von der exklusiven Orientierung auf Output-Maße abgeht, jenen der sonderpädagogisch Förderung. Das Argument für diese Abweichung ist dem Individualisierungs- und Entwicklungsförderungsdiskurs entnommen: Wo keine normierbare Standardentwicklung von Kindern vorliegt, führe die exklusive Orientierung auf Ergebnisstandards zu „problematischen, schwer interpretierbaren und widersprüchlichen Ergebnissen“ (ZK 2003, 46f). Um solche SchülerInnen zu fördern, darf man sie offenbar nicht ausschließlich an allgemeinen, extern vorgegebenen Maßstäben messen, sondern muss genau auf den je individuellen Entwicklungsprozess schauen, um individualisierte Maßnahmen entwerfen zu können, die deren Entwicklung fördern – eine Argumentation, von der viele gehofft hätten, dass sie für alle Kinder gelte. Folgerichtig sind für die Weiterentwicklung der Qualität sonderpädagogischer Angebote nicht nur Schülerleistungen indikativ, vielmehr müssten tiefer gehende Studien, z.B. fokussierte Evaluationen, mit zusätzlichen Indikatoren die Qualität der Rahmenbedingungen und der Prozesse untersuchen (vgl. a.a.O., 46f). 

Die Beschränkung auf Outputstandards bietet schließlich auch keine Ansatzpunkte zur Verbesserung des - durch PISA festgestellten - vergleichsweise geringen Beitrags der österreichischen Schulen zum Ausgleich sozialer Unterschiede in der Bevölkerung. 

Verstärkung der Selektionsorientierung des Schulwesens

Von der Einführung von Standards wird erwartet, dass die nationale und internationale Vergleichbarkeit von Schulleistungen und Abschlüssen verbessert und die Übergänge zwischen Schulen, Schultypen und Schulsystemen erleichtert werden. Dies ist sicherlich wichtig, die Frage ist allerdings, wie weit eine solche Standardisierung sinnvollerweise gehen soll und welche ungewollten Nebenwirkungen dadurch ausgelöst werden. Durch die Konzentration auf Standards könnte das - vor allem in den Schulsystemen der deutschsprachigen Länder verbreitete - Ideal der Leistungshomogenisierung weiter verstärkt und innere Differenzierung und individuelle Förderung noch mehr in den Hintergrund gedrängt werden – ganz im Gegensatz zu den Entwicklungen in den in der PISA-Studie hoch bewerteten Ländern. Nicht weniger wichtig als die Akkordierung aller Kompetenzansprüche in Europa sind schulische Strukturen und LehrerInnen, die mit den kompetenzmäßigen und sozialen Problemen gesellschaftlicher Veränderungen konstruktiv umgehen können, und den SchülerInnen helfen, sich in der kognitiven und sozialen Landkarte der aufnehmenden Schule verankern zu können. 

Die wenig expliziten Aussagen zum Wirkungs- und Implementierungskonzept bringen es mit sich, dass Befürchtungen, Bildungsstandards brächten eine Perfektionierung des für die deutschsprachigen Schulsysteme ohnehin charakteristischen „Selektionsmodell“ (vgl. Demmer 2003, 8), derzeit schwer zu entkräften sind. Marianne Demmer (2003, 8) hat darauf hingewiesen, dass sich Bildungsstandards und darauf bezogene Tests systemisch unterschiedlich implementieren und nutzen lassen und dabei idealtypisch zwischen einem ein angelsächsischen ‚Markt-Modell’, einem deutschen ‚Selektions-Modell’ und einem skadinavischen ‚Förderungs-Modell’ unterschieden. Durch die Platzierung von Standards und Tests an den schulischen Nahtstellen zeigen die österreichischen Vorschläge – sowohl von Steuergruppe als auch von Zukunftskommission – deutlich mehr Affinität zu Selektionsmodellen als das Konzept von Klieme et al. (2003), dessen Hauptautor zu dieser Frage folgendes meinte: 

„…in dem Moment, wo man beginnt, standardbezogene Tests zu entwickeln und zur Evaluation zu nutzen, halten wir es für vernünftiger, dies eher in einer Zwischenphase zu tun. Erstens, weil Schulen von einer Rückmeldung in der Mitte eines Bildungsganges vermutliche mehr profitieren können. Zweitens, weil wir verhindern möchten, dass sich auf dem Umweg über Standards so etwas wie nationale Prüfungen oder zentral gesteuerte Übergänge einschleichen.“ (Klieme 2003, 18f)

Der Zukunftskommission ist noble Zurückhaltung in dieser Sache fremd, geht es ihr doch explizit und prioritär um eine Verbesserung der existierenden ziffernnotenorientierten Leistungsbeurtei​lung (vgl. Neuweg 2004, 9), sodass sie aus systemischen Überlegungen und Fördergesichtspunkten vorgetragene Einwände in Kauf nimmt. Visionen von „nationalen Prüfungsterminen“ und einer „teilzentralen Matura“ (vgl. ZK 2004, 6 &15) tauchen auf; LehrerInnen sollen verpflichtet werden, „das Ergebnis der Schulleistungstest in die Leistungsbeurteilung einzubeziehen“ (vgl. a.a.O., 7). Das angestrebte Verhältnis zwischen Lehrerurteil und Testergebnis bleibt hier noch unklar; Neuweg (2004, 7f) verweist auf potentielle Nebeneffekte eines weitgehenden Ersatzes des Lehreurteils. 

Auch wenn die ministerielle Steuergruppe (2004, 3) den Tests keine Selektionsfunktion zuweist, besteht eine gute Chance, dass Tests bzw. verfügbare Aufgabenbeispiele und Items zur Leistungsbeurteilung verwendet werden, da die Testergeb​nisse Leistungsansprüche legitimieren, eine vergleichsweise stabile Beurteilungs​basis darstellen und die Verantwortung der LehrerInnen für die Benotung verringern. Erleichternd für die Nutzung der Testergebnisse zur Leistungsbeurteilung dürfte sich auch der Umstand auswirken, dass die Standards in „Anforderungsbereiche“ gegliedert sind, die sich an der Leistungsbeurteilungsverordnung orientieren (Lucyshyn 2004, 10). 

Das Vorhaben könnte auch Elemente eines ‚Marktmodells’ forcieren. Auch wenn die Nutzung der Ergebnisse für ein Schulranking von der ministeriellen Steuergruppe formell zurückgewiesen wird (Lucyshyn 2004, S. 3), dürfte es über kurz oder lang faktisch zu einem (zunächst wohl informellem) Ranking führen, weil einzelne Schulen aus Wettbewerbsgründen interessiert sein werden, die – nun einmal vorhandenen – Informationen öffentlich zu machen, und weil die Medien erheblichen Druck in diese Richtung ausüben werden. Praktisch keine Hinweise gibt es in den bisher vorliegenden Veröffentlichungen der ministeriellen Steuergruppe für eine Nähe zum Förder-Modell, weil Prozess-Standards und Konzepte für die Nutzung der Informationen zur Weiterentwicklung der Schulqualität fehlen. Die Wege zu den Standards „obliegen dem einzelnen Standort und werden vom Bildungsministerium und von den Landesschulbehörden unterstützt“ (Lucyshyn 2004, 1). Worin diese Unterstützung bestehen soll, dafür gibt jedoch bislang kaum Hinweise, außer der Ankündigung von Gesprächen mit Lehrerbildungseinrich​tungen hinsichtlich neuer Ausbildungskonzepte und Qualifizierungsangebote für Schulaufsicht und LehrerInnen (vgl. StGr 2004, 3). Wie in anderen Ländern auch (vgl. Strittmatter in diesem Heft), ist nicht bekannt, wie viel Geld und Zeit aus dem gesamten Unternehmen zur Stärkung von Förderaspekten des Systems verwendet werden soll, z.B. für die Entwicklung von Hilfsmittel für Förderdiagnostik, Aufbau und Stärkung von Strategien des produktiven Umgehens mit Heterogenität, für „intelligente Rückmeldungssysteme“ (Specht/Freudenthaler 2004, 2). Auch die zeitliche Platzierung der Tests ist für eine diagnostische Nutzung und darauf beruhende Förderung kaum geeignet.

’Expertisierung’ der Zielfrage, Verstärkung der Fächerhierarchie und Vernachlässigung nicht-fachlicher Bildungsziele

Schulen haben in modernen Gesellschaften nicht nur eine bewahrende Funktion, im Rahmen derer normiert und fixiert werden kann, was als wichtiges Lernziel angesehen wird. Sie müssen auch „überschießende Qualifikationen“ produzieren, die Innovationen und die notwendige Weiterentwicklung der Gesellschaft ermöglichen. Diese „überschießenden Qualifikationen“ lassen sich nicht von ihren Ergebnis​sen her beschreiben, da ihr zukünftiges Potenzial noch nicht erwiesen ist. Wohl aber lassen sich Prozess-Bedingungen und Struktur-Merkmale angeben, die die Chance auf das Entstehen solcher Qualifikationen erhöhen, z.B. das Zulassen von Vielfalt, anregungsreiche Umgebungen und Zeit für SchülerInnen, sich damit auseinander zu setzen, das Kennenlernen von gesellschaftlichen Situationen und Problemen außerhalb der Schule usw. 

Sowohl die Vorschläge der Steuergruppe als auch jene der Zukunftskommission versuchen dem Einwand einer unangemessenen Normierung des Unterrichts dadurch zu entgehen, dass nicht die ‚gesamte Breite’ möglicher Unterrichtsziele, sondern nur „ausgewählte und grundlegende Kompetenzen“ (ZK 2004, 6) als Standards formuliert werden sollen. Aber auch wenn das Bildungswesen auf Standards in drei ‚Hauptfächern’ fokussiert wird, stellen sich einige Folgefragen: 

· Wer entscheidet was in welchen Fächern aus welchen Gründen als basaler Bildungsstandard anzusehen ist?

Die Zukunftskommission scheint hier eher auf wissenschaftliche ExpertInnen zu setzen, während die Steuergruppe das administrative Element stärker betont. Überlegungen zur Legitimation des Verfahrens fehlen bei beiden (vgl. Neuweg 2004, 4). Aus sachlichen wie motivationalen Gründen wird diese zentrale curriculare Frage aber nicht gänzlich an partiale Gruppen delegierbar sein, sondern (auch) in einem Diskurs, an dem PraktikerInnen und andere Interessensgruppen teilnehmen können, thematisiert werden (vgl. a.a.O., 2ff). Die bisher ausgewählten Standardfelder und der von der Zukunftskommission (ZK 2004, 15) vorgeschlagene nächste Schritt in Richtung Naturwissenschaften und Neue Technologien legen für manche KommentatorInnen die Umwegrentabilität von parallel laufenden PISA-Arbeiten und für andere die „Beschränkung […] auf arbeitsmartkrelevante Aspekte“ (Neuweg 2004, 5) als Selektionskriterien nahe. 

In jedem Fall laufen die Vorstellungen auf eine „Re-Zentralisierung […] in der Zieldimension“ (Neuweg 2004, 1) und davon abhängig in jener der als ‚wichtig und basal markierten’ Inhalte hinaus, die die Autonomie der Schulen auf die Wege zu diesen Zielen und auf die Erweiterungsbereiche verweist. Dies könnte keine unwesentliche Veränderung der – die 90er Jahre prägenden – Autonomiepolitik sein, da sich viele Schulen ja gerade über inhaltliche Profilierungen darzustellen versuchten.

· Wie viel an Zeit und Energie von SchülerInnen und LehrerInnen wird Aktivitäten in nicht durch Standards orientierten Fächern und Lernbereichen gewidmet?

Bisher sind Standards in drei ‚Hauptfächern’ vorgesehen. Selbst in diesen soll der „Erweiterungsbereich“
 der Fächer, dem laut österreichischem Lehrplan ein Drittel der schulischen Zeit für Ergänzung, Vertiefung, Erweiterung oder festigende Übung zur Verfügung steht, nicht dem standardorientierten Unterricht unterworfen sein. 

Nach Ansicht der Zukunftskommission (2004, 6) kann „für die leistungsschwächsten SchülerInnen aber erforderlichenfalls die gesamte Unterrichtszeit zur Sicherung dieser Mindestanforderungen zur Verfügung“ stehen. Eine solche Vorstellung geht offenbar davon aus, dass es bei „schlechten SchülerInnen“ weniger notwendig ist, individuelle Wege zu ermutigen, besondere Potenziale zu entdecken, unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten zu pflegen etc. Jedenfalls wird durch die Signale der Zeitverteilung der Pflege der Standardleistungen eine eindeutige Priorität zugesprochen; die Standards werden als „Fundamentum“ der Bildung angesehen, dem sich ein mehr oder minder variables bis verzichtbares „Additum“ beigesellen kann. 

· Wie werden ‚nicht-standardisierte’ Bildungsergebnisse gepflegt und wie ernst werden sie genommen, nicht nur in Zielparagraphen, sondern auch in Strukturelementen, Ressourcen usw.?

Hier kann nicht hinreichend diskutiert werden, wie welche ‚überschießende Qualifikationen’ gefördert werden können, daher nur einige Annäherungen. Eine Lösungsmöglichkeit, nämlich jeweils auch überfachliche Ziele in den entsprechenden, fachlich definierten Lernbereichen zu nennen (vgl. ZK 2004, 4), scheint den – vorwiegend fachlich zusammengesetzten – Standardgruppen in den bisherigen Standardbeispielen nicht immer leicht gefallen zu sein. Allerdings werden hier die Testinstrumente das eigentliche Kriterium darstellen: Vorgeschriebene Tests liefern machtvolle Signale für die Wichtigkeit der durch die Standards definierten Kompetenzen (vgl. Bachmann et al. 2004, 11). Eine Akzentuierung der Hierarchisierung zwischen den Fächern könnte die Folge sein. Das Phänomen des „Teaching to the test“, ist zwar von einer „Steuerungsintention“ her durchaus erwünscht. Wenn allerdings nicht nur basale Kompetenzen in drei Fächern gelernt werden sollen, sondern auch Anderes, dann wird man fragen müssen, wodurch die Wichtigkeit dieses Anderen im System signalisiert und sichergestellt wird. 

Die auf kompetetive Einzelprüfung orientierte Logik der Leistungstests versperrt den Zugang zu manchen, heute als wichtige postulierten überfachlichen Zielen, wie z.B. der kompetenten Problemlösung in kooperativen Kontexten. Inzwischen gibt es mehrere Alternativen der Leistungsdokumentation, die vielfältigeren Leistungen eher entgegen kommen und ebenso die berechtigten Kritikpunkte der Zukunftskommission an der gegenwärtigen Situation der Leistungsbeuteilung in Österreich ausräumen hätten können (vgl. Neuweg 2004, 9), wie z.B. Portfolios. Andere Methoden, um gesellschaftliche Wichtigkeit zu signalisieren, sind die Zuweisung von Ressourcen (Unterrichtszeit, Geld, Materialien), die Durchführung von Entwicklungsprogrammen, die Vergabe von Anreizen/Incentives und öffentlicher Wert​schätzung. Wenn jedoch keine Vorkehrungen getroffen werden, den „Erweiterungsbereich“ zu sichern (z.B. durch Bereitstellung entsprechender Ressourcen), ist zu erwarten, dass er zugunsten der getesteten Leistungen auf der Strecke bleibt und damit eine wichtige Funktion von Schule durch die Einführung von Standards vernachlässigt wird. 
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� Ein neueres Papier der Zukunftskommission (2004, 7f) rückt am Ende der Sekundarstufe I vom Mindestanfor�derungskonzept in Richtung der ‚Realitäten des Schulsystems’, indem es dort zwei Anforderungsniveaus unterscheidet, u.zw. „Mindestanforderungen für alle Schüler/innen“ und „Anforderungen für den Besuch einer Höheren Schule“.


� Diese wird an anderer Stelle als „durchaus aufgeschlossen-kritische Einstellung gegenüber Bildungsstandards im allgemeinen“ (Freudenthaler et al. 2004, 4) bezeichnet und aus einem Mittelwert über alle diesbezüglichen Items hinweg von 3,2 – bei einem theoretischen Skalenmittelwert von 3 – herausgelesen.


� Die Zukunftskommission (z.B. 2004, 4) distanziert sich an verschiedenen Stellen von Vorstellungen von ‚Automatismen der Entwicklung’. Der Verweis auf die Notwendigkeit, „gleichzeitig entsprechende Qualitätsmanagement�prozesse“ auf allen Ebenen zu etablieren, ist aber kaum mehr als eine weitere Entwicklungshoffnung, wenn nicht jene spezifischen Elemente der Maßnahme und ihrer Einführung in den bestehenden Kontext aufgewiesen werden, die plausibel machen, dass sich das ‚neue Qualitätsmanagement’ von den schon bekannten Spielarten, die ja unproblematisch Elemente des von der Zukunftskommission kritisierten Systems sein konnten, unter�scheiden wird. 


� vgl. ZK (2004, 3)


� vgl. Specht/Freudenthaler (2004, 6)


� Die Prozessinformationen, die nach den Vorstellungen der Zukunftskommission (2004, 4) durch das einzelschulische Qualitätsmanagement gewonnen werden sollen, entsprechen in Hinblick auf Status und Vergleichbarkeit nicht den standardorientierten Outputinformationen und unterliegen jedenfalls genau jener Kritik, die erst zur Forderung nach systemweiter Testung geführt haben.


� „Die Erweiterungsbereiche bleiben von den Bildungsstandards ausgenommen und sichern so die individuelle Planungsmöglichkeit des weiteren Lernens durch den Lehrer“ (Lucyshyn 2004, 1).
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